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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Bundesrätin Marlies Steiner-Wieser 
und weiterer Bundesräte 
betreffend Förderung tierversuchsfreier For5chung sowie Berichtslegung an 
den Bundesrat 

eingebracht im Zuge der Debatte zu Top 6: Beschluss des Nationalrates vom 7. Juli 
2020 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Tierversuchsgesetz 2012 geändert 
wird (289 d.B. und 309 d.B.), am 16. Juli 2020, in der 911 Sitzung des Bundesrates. 

Zwischen Tier und Mensch bestehen vielfältige Unterschiede hinsichtlich Körperbau, 
Organfunktionen, Stoffwechsel, Ernährung, Psyche und Lebensgewohnheiten. Aber 
auch die einzelnen Tierarten unterscheiden sich deutlich voneinander. Die Folge ist, 
dass Tiere verschiedener Arten auf Chemikalien und Medikamente unterschiedlich 
reagieren. 

Zum Beispiel vertragen Katzen das Schmerzmittel Paracetamol viel schlechter als 
Hunde, weil ihre Leber es nur langsam abbauen kann. Die übliche Dosierung eines 
Mittels gegen Hautpilz (lnsol) ist für Meerschweinchen doppelt so hoch wie für ein 
Pferd, obwohl dieses 500 Mal schwerer ist. Meerschweinchen dagegen sterben an 
geringen Mengen Penicillin. Katzen vertragen Penicillin sehr gut, sterben allerdings an 
einem bestimmten Flohmittel für Hunde (Exspot). 

Ein anderes Flohmittel (Frontline) vertragen Hunde und Katzen gleich gut, Kaninchen 
jedoch nicht. Nicht anders ist das bei Tier und Mensch. Was für den Menschen 
schädlich ist, kann für ein Tier harmlos sein oder umgekehrt (siehe Tabelle 1 ). Nach 
der Durchführung eines 

Tierversuchs kann nicht vorausgesagt werden, ob Menschen genauso oder anders 
reagieren werden. Im Gegenteil: Die Wirkungs- und Verträglichkeitsunterschiede sind 
häufig so gravierend und die Wirkungen oft so entgegengesetzt. dass die 
Übertragbarkeit von Ergebnissen aus Tierexperimenten auf die menschliche Situation 
ein absolut unkalkulierbares Risiko darstellt. 

Der Tierversuch ist eine nicht mehr zeitgemäße Testmethode. Anstatt an diesen 
Methoden weiterhin festzuhalten müssen alternative wissenschaftliche 
Forschungstechniken ohne Tierversuche in den Vordergrund rücken, um in der 
Medizin zu wirklichen Fortschritten zu gelangen. Im Gegensatz zum Tierversuch liefern 
moderne tierversuchsfreie Verfahren verlässliche, für den Menschen relevante 
Ergebnisse und sind dazu meist auch noch kostengünstiger. 

Dennoch führen diese Methoden in der tierexperimentell dominierten Forschung und 
Medizin ein Schattendasein. Während für die Forschung mit Tierversuchen sehr viel 
Geld in Hand nimmt, wird für die tierversuchsfreie Forschung nur ein Bruchteil dessen 
ausgegeben. 

389/UEA-BR/2020 - Entschließungsantrag (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Die unterzeichneten Bundesräte stellen daher folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz sowie der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung stellen sicher, dass für die tierversuchsfreie Forschung derselbe 
Geldbetrag zur Verfügung gestellt wird, wie für die Forschung mit Tierversuchen. Des 
Weiteren haben die zuständigen Bundesminister gemeinsam dem Bundesrat darüber 
jährlich einen Bericht zu übermitteln." 
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